
der Beilagen zu den stenoz,raphiRchen Protokollen des Nationalrates 
"-.' ---------

DER BUNDESMINISTER 
XllI. Gesetzgebungsperiode 

FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.218 - Parl./71 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Nie n 

vlien, am 1-. Jänner 1972 

40ft / A. 8. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 33/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Gruber und 

Genossen am 2. Dezember 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Nein, denn ßer angeführte Erlaß vom 

4. Oktober 1971 begünstigt die Studienbeihilfenwerber. 

Der § 35 Abs. 1 lit. b des Studienförderungs­

gesetzes 1969 vor der Novellierung normierte bereits, daß 

nach Außerkraftlreten der Ubergangsbestimmung des § 35 Abs. 1 

lit.a, also ab Nintersemester 1971/72, "die Studiennachweise 

Leistungen zu betreffen haben, die in den beiden letztver­

gangenen Semestern erbracht wurden". Eine \-,örtliche Ausle­

gung des § 35 (nach der Novellierung § 33) Abs. 1 lit. b 

Studienförderungsgesetz hätte zu dem Ergebnis führen kön­

nen, daß nur jene Prüfungen für den Studiennachweis anzu­

erkennen sind, die im letztvergangenen Studienjahr (1.0ktober 

1970 bis 30. September 1971) erbracht wurden. Demgegenüber 

wird im Erlaß des Bundesministeriums für \!>Jissenschaft und 

Forschung vom 4. Oktober 1971, Zl. 178.339-7/71, die Rechts­

anschauung vertreten, daß diese zuletzt angeführte Gesetzes­

steIle im Zusammenhang mit § 27 Abs. 4 des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes, wonach Prüfungen am Anfang und 

am Ende jedes Serresters anzusetzen sind, auszulegen ist • 
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Hi t diesem zitierten Erlaß ~Ilurden daher die Stu­

dienbeihilfenbehörden angewiesen, im Interesse der Studien­

beihilfenvlerber auch solche Prüfungen dem Studiennachweis 

des letztvergangenen Studienjahres zuzurechnen, die - in 

analoger Am'lendung des § 23 Abs. 5 Studienförderungsgesetz -

in den ersten sechs \oJochen des laufenden Studienj ahres mit 

Erfolg abgelegt wurden. 

ad 2) Nein. Eine Ausweitung dieser Sechswochen­

frist auf drei Monate ist mit § 26 Abs. 4 des Allgemeinen 

Hochschul-Studiengesetzes nicht in Einklang zu bringen und 

würde daher eine unvertretbare Auslegung des § 33 Abs. 1 

lit. b Studienförderungsgesetz bedeuten. 
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